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Seit 2009 ist die Festlegung der Vorstandsgehälter

durch den Aufsichtsrat strenger geregelt. 

Das gilt auch in mitbestimmten GmbHs, zeigt 

ein neues Rechtsgutachten im Auftrag der 

Hans-Böckler-Stiftung.* 

Nach den neuen Regelungen dürfen die Gehälter nicht dras-
tisch von den Salären in vergleichbaren Unternehmen abwei-
chen und das unternehmensinterne Gehaltsgefüge ist zu be-
rücksichtigen. Außerdem ist zwingend das Plenum des
Aufsichtsrats für die Vorstandsvergütung zuständig – die
Entscheidung darf nicht an einen Ausschuss delegiert wer-
den. Festgeschrieben ist die Neuerung in den Paragrafen 87
und 107 des Aktiengesetzes. Deshalb ist unstrittig, dass sie
für Aktiengesellschaften (AGs) gelten. Aber greifen sie auch
in GmbHs mit mehr als 2.000 Beschäftigten, deren Auf-
sichtsräte zur Hälfte mit Arbeitnehmervertretern besetzt
sind, und von denen es rund 340 in Deutschland gibt? 

Einige Unternehmensrechtler bestreiten das und verweisen
auf angeblich unklare Verweisungen im Gesetzestext. Doch
diese Position überzeugt nicht, betont Gerald Spindler, Pro-

fessor für Wirtschaftsrecht an der Uni Göttingen. Schließlich
habe der Gesetzgeber eine stärkere Verantwortlichkeit aller
Aufsichtsratsmitglieder für eine angemessene Vorstandsbe-
zahlung erreichen wollen. Deshalb könnten nicht die Rechts-
form oder die Börsennotierung eines Unternehmens ent-
scheidend für die Gültigkeit der neuen Regeln sein. Im
Einzelnen kommt der Rechtswissenschaftler zu folgenden
Ergebnissen:

Angemessenheit der Bezüge: Die Regelung aus dem
 Aktiengesetz greift „im Rahmen der allgemeinen Aufsichts-
ratspflichten“ auch in der GmbH. Allerdings habe der Auf-
sichtsrat, auch der mitbestimmte, einen „größeren Beurtei-
lungsspielraum“ als in einer AG, so Spindler. Hintergrund: In
einer GmbH besitzen die Eigentümer mehr direkten Einfluss
auf das Unternehmen als in einer Kapitalgesellschaft. Das re-
lativiert die Verantwortlichkeit des Aufsichtsrates etwas.

Zuständigkeit des Aufsichtsratsplenums: Der Aufsichtsrat
hat in einer mitbestimmten GmbH qua Gesetz Personalzu-
ständigkeit für den Vorstand. Daher gilt das Verbot der De-
legation in Ausschüsse auch hier. In kleineren Unternehmen
mit 500 bis 2.000 Beschäftigten, bei denen die Arbeitnehmer
ein Drittel der Aufsichtsratsmitglieder stellen, gilt das Dele-
gationsverbot nur, wenn die Unternehmenssatzung dem Auf-
sichtsrat die Personalkompetenz gibt.   �
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Chefgehälter: Regeln
auch für GmbHs neu
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Auf die Wirtschaftskrise haben viele Betriebe mit

Personalabbau, Kurzarbeit und Abstrichen bei 

Lohn und Gehalt reagiert. Zwischen den Branchen

bestehen aber deutliche Unterschiede.

Mehr als ein Drittel der Beschäftigten erlebte in seinem Be-
trieb zwischen August und Dezember 2009 eine schlechtere
Lage als zu Beginn des Jahres. 65 Prozent der Beschäftigten
der Metallindustrie berichteten von einer Verschlechterung,
bei den Finanzdienstleistern waren es lediglich 28 Prozent.
Dies ergibt eine Auswertung der laufenden Online-Erhebung
LohnSpiegel des WSI, die auf rund 10.000 Datensätzen be-
ruht.* Die Beschäftigungsentwicklung korrespondiert mit
der wirtschaftlichen Lage: 41 Prozent gaben an, dass in ih-
rem Betrieb die Beschäftigung zurückgegangen ist. Zwei von
drei Betrieben der Metallindustrie sind von Personalabbau
betroffen, in der chemischen Industrie ist es jeder zweite.

Beim Personalabbau greifen die Betriebe vorrangig zu wei-
chen Maßnahmen wie die Nichtwiederbesetzung von freien
Stellen und das Auslaufen befristeter Arbeitsverhältnisse. 19
Prozent nutzen die Kurzarbeit,  immerhin 18 Prozent kündi-
gen jedoch auch Stammbeschäftigten. Jeder siebte Beschäf-
tigte gab laut WSI an, dass in seinem Betrieb Sonderzahlun-
gen wie Ergebnisbeteiligung und Boni gekürzt wurden. Jeder
neunte sagte, dass es Einschnitte beim Monatseinkommen

gab. Auch die Arbeitsbedingungen haben sich in der Krise
verschlechtert: 65 Prozent erklärten, der Leistungsdruck ha-
be zugenommen; 57 Prozent stellten fest, das Betriebsklima
habe sich verschlechtert.   �
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Betriebe nutzen
Krise zum Sparen
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Belegschaften schrumpfen

So handelten Unternehmen, denen es seit Anfang 2009*... 

... schlechter ... gleich ... besser ging

Frei werdende Stellen werden nicht neu besetzt

57 % 33 % 31 %

Kein neuer Vertrag für befristet Beschäftigte

Kündigung von Leiharbeitnehmern

48 %

36 %

26 % 23 %

19 % 13 %

Kündigung von Stammpersonal

30 % 15 % 9 %
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